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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.01.2000

Norm

AMG §43

UbG §36 Abs2

Rechtssatz

Die klinische Prüfung von Medikamenten an Untergebrachten ist unzulässig, wenn keine Zustimmung des Sachwalters

vorliegt. Das Unterbringungsgericht hat hier keine Entscheidungskompetenz, aufgrund der abschließenden Regelung

des AMG, das als lex specialis und posterior gegenüber dem UbG aufzufassen ist.
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